
1 Quelle: „Erste Informationen zu 

KAoA“ - MSB 

Mit einem Klick auf ein Puzzleteil erhalten Sie weitere Informationen:  

 

  

Ein herzlicher Dank geht an die Kommunale 

Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf des 

Kreises Soest  für das zur Verfügung stellen der 

Vorlage.  
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Zur Übersicht 

hier klicken 

 Der Berufswahlpass kann wie gewohnt genutzt werden. 

Das Portfolioinstrument 
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Zur Übersicht 

hier klicken 

 Bislang gibt es keine Einschränkungen für die Durchführung der 

Potenzialanalysen im kommenden Schuljahr. 

Die Potenzialanalyse 
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Zur Übersicht 

hier klicken 

 Berufsfelderkundungen können verkürzt werden, wenn  

 schulische Belange und fehlendes Angebot 

 oder Engpässe im Rahmen trägergestützter Angebote 

 …dies erforderlich machen. 

 Zeitliche Verschiebung – auch ins folgende Schuljahr – ist möglich. 

 Trägergestützte Berufsfelderkundungen können nach Rücksprache mit 

der KoKo und dem Träger einmalig verlegt werden. Das gleiche gilt für die 

Praxiskurse, auch hier ist eine Kontaktaufnahme erforderlich! 

Die Berufsfelderkundungen 
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Zur Übersicht 

hier klicken 

 Das Praktikum kann verkürzt werden, wenn  
 schulische Belange und fehlendes Angebot  

 oder Engpässe im Rahmen trägergestützter Angebote 

 …dies erforderlich machen. 

 Zeitliche Verschiebung – auch ins folgende Schuljahr – ist möglich. 

 Wenn in Jgst. 9 bereits ein Praktikum absolviert wurde, kann ein mögliches 

zweites Praktikum in Jgst. 10 entfallen. 

 Wenn in Jgst. 10 das einzige Praktikum stattfindet, gilt es, möglichst einen 

Ausweichtermin bis Ende des SJ zu finden. 

 Gesamtschulen und Gymnasien können das Praktikum flexibel auf die Sek I 

und Sek II aufteilen (2+1 Wochen oder 1+2 Wochen). 

Das Praktikum 
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Zur Übersicht 

hier klicken 

 EckO ist bis zum 26.06.2020 freigeschaltet. 

 Dies gilt nun auch für die einjährigen Bildungsgänge am BK. 

Die Anschlussvereinbarung 

   


